
51

In Erwägung ‚ daſs nach der imn dem angefochtenen Be⸗ichluſ⸗ vertretenen Auslegung der Verordnung der unehelichen Utter
Beziehung auf die religiöſe Erziehung der Kinder allerdings weiter⸗

gehende Rechte zuſtehen, als der ehelichen Utter nach dem ode
des Ehemannes, daſs dieſer Umſtand jedo Mn der dem Manne in
der Ehe eingeräumten überwiegenden Stellung ſeine genügende Er⸗
klärung findet, und deshalb jener Auslegung keineswegs entgegenſteht;

wird die erhobene Beſchwerde als unbegründet verworfen.“
Desgleichen hat das Landgericht Hildesheim durch Beſchluſs vomAuguſt 1889 eine amtsgerichtliche Verfügung, durch 5 eine

uneheliche Mutter angehalten wurde, ihr din In ihrer eigenenReligion 3u erziehen, mit folgender Begründung aufgehoben 77  8 iſtanerkannt gemeinen Rechtes, daſs die Mutter betreff ihrer unehelichenKinder das Recht der Erziehung und Amt auch die I dieſem Rechteenthaltene Befugnis hat, beſtimmen, welcher Religion die
Kinder angehören ſollen Daran hat § 6, Abſatz der Verordnungnichts geändert. Sowenig hier ausdrücklich beſtimmt iſt, daſs die
Mutter fortan dieſe Befugnis nicht mehr haben ſolle, iſt aus dem
Sinne der Vorſchrift threm Zuſammenhange mit dem übrigen Inhalteder Verordnung, ie den Motiven der letzteren 3 entnehmen, daſsdie Befugnis ſtillſchweigend aufgehoben ſein Offenbar hatvielmehr der Satz „Andere uneheliche Kinder folgen der Religionder er  7 nur den Sinn: uneheliche Kinder dürften den
Willen der Mutter nicht mehr in einer ihr fremden Confeſſion EL·

werden. 44

In demſelben Sinne 0 ereits das ehemalige Königl. han⸗nover'ſche Miniſterium der geiſtlichen und Unterrichts⸗Angelegenheitenim Reſcripte vom Januar 1847 entſchieden „Dem Dechant
3u wird eröffnet, daſs das m der Königl. Verordnung vom
31 Juli 1826 dem Ehemanne beigelegte ſt ,In welchem Glaubensbekenntniſſe eine Kinder Erzogen werden
ſollen, welches bei unehelichen Kindern ſoweit dieſe nichtlegitimiert ſind oder von dem unehelichen Qater auf eine alleinigenKoſten Erzogen werden die Utter In gleicher Elſe auszuüben hat,zugleich die Befugnis In ſich chließt, auch chon die Taufe von dem
Pfarrer derjenigen Confeſſion, für welche EL die Kinder beſtimmt hat,vornehmen 0  en

III
Mit dem vollendeten vierzehnten Lebensjahre kann das

Kind frei eine Confeſſion wählen. Daſs ein Kind aut der Ver⸗
ordnung In der Zeit zwiſchen dem vollendeten vierzehnten Lebensjahreund der erſten heiligen Communion (beziehungsweiſe Confirmation)noch die Beſchränkungen dieſer Verordnung gebunden ſei, iſt nichtanzunehmen. Es Iiſt unmöglich, da Unterſcheidungsalter an den
Zeitpunkt der Confirmation zu knüpfen, die, weil ſie elbſt eine
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Handlung freier religiöſer Selbſtbeſtimmung In ſich chließt ihrem
Weſen nach nicht bloßen Vorausſetzung des Rechtes dieſer
Selbſtbeſtimmung gemacht werden kann“. „Der enthält einen
ſachlich erheblichen Zeitabſchnitt, indem wir aus der Strafandrohung
den poſitiven Satz entnehmen aben, daſ Ein Geiſtlicher nach
vollendetem vierzehnten Lebensjahre eln bis dahin In einer anderen
Confeſſion unterrichtendes Kind zUum Bekenntnis der fremden Kirche
zulaſſen darf

Der ſtrafrechtliche Charakter der Verordnung Juli 1826

Urtheil des Kammergerichtes vom 29 Januar 1885.0 „Die
Verordnung vom 31 Uli 1826 muſs ihrem geſammten Inhalte nach
als ein Strafgeſetz angeſehen werden, ſo daſs, da mit Unkenntnis
der Strafgeſetze ſich niemand entſchuldigen kann, * gleichgiltig
ſcheint, ob dem Angeklagten der V  nhalt der Verordnung ékann
geweſen iſt oder nicht.“

„Der der Verordnung iſt noch als eine Recht
beſtehende Vorſchrift ſtrafrechtlichen Charakters
zuerkennen.“

Die Beſchwerde tn Vormundſchaftsſachen.
Die bei der Erziehung eines Mündels betheiligten Perſonen

ſind berechtigt, bei dem Vormundſchaftsgerichte Mittheilungen
machen nd Anträge zu ſtellen und Anordnungen des Vor
mundſchaftsgerichtes Beſchwerde erheben Es omm hiefür unächſt

der Vormundſchafts-Ordnung vom Juli 1875 In Betracht,
welcher eſtimmt:

„Gegen die Anordnungen des Vormundſchaftsgerichtes findet
Beſchwerde 0

Die Beſchwerde wird bei dem Vormundſchaftsgericht oder bei
dem Beſchwerdegericht eingelegt.

Die Beſchwerde an das Landgericht kann ohne Mitwirkung
eines Anwaltes eingereicht werden und iſt In einer Civilkammer des
Landgerichtes durch Rathskammer⸗) Beſchluſs zu erledigen.“

Berechtigt zur Stellung von nträgen und zur Beſchreitung
des Beſchwerdeweges in nicht nur Vormünder, Pfleger Eltern der
Mündel, ſondern insbeſondere auch der Waiſenrath, und Un ⸗
interefſe nach den Landtags⸗Verhandlungen nd nach aus
drücklicher Erklärung der Regierungs⸗Commiſſarien einem jeden
das Beſchwerderecht zu 4⁰

Von Intereſſe ſind in dieſer Beziehung mehrere Entſcheidungen
des Kammergerichtes, we Im Auszuge hier folgen mögen.

Braun m der Zeitſchrift Band III.  * 299 Anders Schmidt
191 ohow und Küntzel, and V. 307 nton,

Vormundſchafts-Ordnung, Aufl.,


